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 Vorbehaltlich Änderungen an den VDV-Tarifbestimmungen für 

das Deutschlandticket vom 08.03.2023 

 Das Wirksamwerden dieser Tarifbestimmungen steht unter 

dem Vorbehalt, dass die zuständige Behörde eine entspre-

chende gemeinwirtschaftliche Verpflichtung auferlegt. 

!! 



Anlage 27 

2  

Anlage 27 Tarifbestimmungen für das Deutschlandticket 

1 Grundsatz 

Das Deutschlandticket ist ein von der Bundesrepublik Deutschland und den Bun-

desländern gefördertes deutschlandweit gültiges Tarifangebot im Schienenperso-

nennahverkehr (SPNV) und im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Es gilt ab 

dem 01.05.2023. 

Die hier festgelegten Tarifbestimmungen gelten für das Deutschlandticket und sind 

von allen teilnehmenden Verkehrsunternehmen des SPNV und des ÖPNV in 

Deutschland verbindlich anzuwenden. Diese Tarifbestimmungen ergänzen die be-

stehenden Tarif- und Beförderungsbedingungen der teilnehmenden Verkehrsver-

bünde, der Landestarife und des Deutschlandtarifs sowie die Beförderungsbedin-

gungen der teilnehmenden Eisenbahnverkehrsunternehmen des SPNV und der 

teilnehmenden Verkehrsunternehmen des ÖPNV, soweit sich aus den folgenden 

Regelungen nichts anderes ergibt. 

Für die Ausgabe des Deutschlandtickets gelten die Bedingungen des vertragshal-

tenden Verkehrsunternehmens. 

2 Fahrtberechtigung und Geltungsbereich 

Das Deutschlandticket berechtigt im jeweiligen Geltungszeitraum zur unbegrenz-

ten Nutzung der Züge des SPNV im tariflichen Geltungsbereich des Deutschlandta-

rifs in der 2. Wagenklasse sowie der sonstigen Verkehrsmittel des ÖPNV im räum-

lichen Geltungsbereich der Tarife der teilnehmenden Verkehrsunternehmen, Ver-

kehrsverbünde und Landestarifgesellschaften. Dies schließt im Ausland liegende 

Geltungsbereiche mit ein, soweit das eigene Tarifgebiet des jeweiligen Verbun-

des/Unternehmens sich aufgrund entsprechender Vereinbarung auf das im Aus-

land liegende Gebiet erstreckt. Zum ÖPNV gehört die Beförderung mit Straßenbah-

nen und Obussen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) sowie mit 

Kraftfahrzeugen im Liniennahverkehr nach §§ 42 und 44 PBefG. Liniennahverkehre 

nach § 43 PBefG fallen insoweit unter den Geltungsbereich, sofern sie gemäß § 2 

Absatz 4 PBefG allgemein zugänglich sind. 

Das Deutschlandticket gilt nicht in Verkehrsmitteln, die überwiegend zu touristi-

schen oder historischen Zwecken betrieben werden. 

Die Nutzung von Zügen des Fernverkehrs mit dem Deutschlandticket ist grundsätz-

lich ausgeschlossen. Hiervon abweichende Regelungen (z.B. im Rahmen von Integ-

rationskonzepten) werden im Geltungsbereich des Deutschlandtickets für den 

Schienenverkehr bekanntgegeben. 

Das Deutschlandticket ist nicht übertragbar und wird als persönlicher Fahrausweis 

ausgegeben, der mindestens den Namen und Vornamen sowie das Geburtsdatum 

des Fahrgastes beinhaltet. Dieser Fahrausweis wird in Form einer Chipkarte und 

als HandyTicket ausgegeben. Das Deutschlandticket kann von den Vertrag halten-

den Unternehmen, die das Deutschlandticket über eine Chipkarte als Trägerme-

dium bereitstellen, vorläufig bis zur Auslieferung bzw. Bereitstellung des digitalen 
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Tickets, längstens bis zum 31.12.2023 als digital kontrollierbares Papierticket (mit 

Barcode) ausgegeben werden. Ein als Papierticket ausgegebenes Deutschlandti-

cket gilt für maximal einen Kalendermonat. Zur Legitimation ist ein amtliches Licht-

bilddokument mitzuführen und bei Kontrollen vorzuzeigen. 

Das Deutschlandticket beinhaltet keine unentgeltliche Mitnahme von Personen 

über sechs Jahren.  

Das Deutschlandticket berechtigt ausschließlich zur Nutzung der 2. Wagenklasse. 

Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist innerhalb der Geltungsbereiche von Ver-

kehrsverbünden, Landestarifen und des Deutschlandtarifs nach den jeweiligen Ta-

rifbestimmungen möglich. 

Für die Mitnahme eines Fahrrades ist ein reguläres Fahrradkartenangebot zu er-

werben, soweit die Fahrradmitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist.  

Für die Mitnahme eines Hundes ist ein reguläres Fahrkartenangebot zu erwerben, 

soweit die Mitnahme auf der jeweiligen Fahrt entgeltpflichtig ist. 

3 Vertragslaufzeit und Kündigung  

Das Deutschlandticket kann an den von den Verkehrsunternehmen, Verkehrsver-

bünden und Landestariforganisationen für Abonnementprodukte eingerichteten 

Verkaufsstellen bzw. über deren Vertriebskanäle erworben werden.  

Das Deutschlandticket wird im Abonnement ausgegeben. Der Einstieg ins Abonne-

ment ist jeweils zum Ersten eines Monats möglich.  

Das Abonnement wird für unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann monatlich 

gekündigt werden. Die Kündigung muss dabei bis zum Zehnten eines Monats zum 

Ende des jeweiligen Kalendermonats erfolgen. Das Deutschlandticket gilt im Falle 

einer Kündigung bis Betriebsschluss nach dem Ende des letzten Tages dieses Ka-

lendermonats, längstens jedoch bis 3:00 Uhr des Folgetags. 

Neben der monatlichen Kündbarkeit kann in Verbindung mit anderen Produkten 

im Bereich des Personenverkehrs auch eine feste Laufzeit von zwölf Monaten an-

geboten werden. 

4 Beförderungsentgelt 

Der Preis für das Deutschlandticket im Abonnement beträgt 49,00 € pro Monat bei 

monatlicher Zahlung. Eine jährliche Zahlung des zwölffachen Monatsbetrags kann 

angeboten werden.  

Bei Verkehren, die nur auf Anforderung verkehren (z.B. On-Demand-Verkehr, An-

rufsammeltaxi, Rufbus) sowie bei täglich verkehrenden Eisenbahnen mit besonde-

ren Betriebsformen (z.B. Schmalspurbahnen mit Dampftraktion) kann ein Zuschlag 

nach den örtlichen Tarifbestimmungen erhoben werden.  

5 Jobticket 

Das Deutschlandticket kann als rabattiertes Jobticket angeboten werden. 
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Dieses Jobticket kann von Mitarbeitenden genutzt werden, deren Arbeitgeber mit 

einem teilnehmenden Verkehrsverbund oder Verkehrsunternehmen eine Verein-

barung über den Erwerb des Deutschland-Jobtickets abgeschlossen hat. Arbeitge-

ber im Sinne dieser Bestimmung können Unternehmen, Verwaltungen, Behörden 

und sonstige Institutionen sein. 

Der Fahrpreis für das Deutschlandticket als Jobticket ist der Fahrpreis nach Ab-

schnitt 4 abzüglich 5% Rabatt. Voraussetzung für den Rabatt ist, dass der Arbeitge-

ber einen Zuschuss zum Jobticket leistet, der mindestens 25% des Fahrpreises ge-

mäß Abschnitt 4 beträgt.  

6 Fahrgastrechte 

Für Fahrten im Eisenbahnverkehr gelten die Fahrgastrechte gemäß Teil A Nr. 8 der 

Tarifbedingungen des Deutschlandtarifs sowie Teil C Nr. 8 der Tarifbedingungen 

für Zeitkarten im Deutschlandtarif in ihrer jeweils genehmigten und veröffentlich-

ten Fassung, abrufbar im Internet unter www.deutschlandtarifverbund.de. 


